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Norm

DVG 1984 §13;

GehG 1956 §12 Abs10;

GehG 1956 §12 Abs3;

GehG 1956 §12;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/02/18 93/12/0078 2

Stammrechtssatz

Die Rechtskraft einer aus Anlaß der Anstellung vorgenommenen Feststellung des Vorückungsstichtages wird nur in den

i n § 12 Abs 10 GehG abschließend angeführten Fällen durchbrochen; andere Anlaßfälle (etwa Änderung in der

Verwendung des Beamten) können nicht dazu führen, unter Berücksichtigung des § 12 Abs 3 GehG einen günstigeren

Vorrückungsstichtag als früher festzusetzen.
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